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Beschlüsse des Einwohnerrates 

Gestützt auf § 25 Abs. 1 Gemeindeordnung werden folgende Beschlüsse des Einwohnerrates der Stadt 

Zofingen vom 16. März 2015 veröffentlicht: 

 

1. Dem fakultativen Referendum unterstehende Beschlüsse (Ablauf der Referendumsfrist am 

20. April 2015) 

1.1 Bewilligung eines Investitionskredits zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung von 

CHF 524‘000.– (inkl. MWST), zuzüglich allfälliger Teuerung, abzüglich Beiträge Dritter, für die 

Neuerstellung der Abwasserinfrastruktur im Wiggerweg 

1.2 Bewilligung eines Investitionskredits zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung von 

CHF 287‘000.– (inkl. MWST), zuzüglich allfälliger Teuerung, abzüglich Beiträge Dritter, für die Sa-

nierung des Abwassernetzes entlang dem Moosbach im Ortsteil Mühlethal 

 

2. Abschliessend gefasste Beschlüsse 

2.1 Wahl von Marco Negri (SVP) als Mitglied der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission für den 

Rest der laufenden Amtsperiode 2014/17 

2.2 Überweisung des Postulats der FDP-Fraktion vom 20. Oktober 2014 betr. effizientere Leistungser-

bringung dank E-Government 

2.3 Beantwortung der Interpellation der Fraktion DYM (CVP, EVP, glp und Parteilose) vom 20. Oktober 

2014 betr. Abdankungshalle – wie weiter? 

Die Motion der SP/JUSO-Fraktion vom 20. Oktober 2014 betr. Schandfleck Bezirksschulturnhallen – 

Sanierung jetzt! wurde zurückgezogen. 

 

Die Beschlüsse unter Ziffer 1 unterliegen gemäss § 15 Abs. 2 der Gemeindeordnung dem fakultativen 

Referendum. Die Referendumsfrist läuft am 20. April 2015 ab. 

 

 

Wer gegen einen dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschluss das Referendum ergreifen will, 

kann bei der Stadtkanzlei unentgeltlich eine Unterschriftenliste beziehen. Vor Beginn der Unterschriften-

sammlung ist die Unterschriftenliste bei der Stadtkanzlei zu hinterlegen. 

 

 

BÜRO DES EINWOHNERRATES 

 


